
MwStR – MehrwertSteuerrecht
Zeitschrift für das gesamte Mehrwertsteuerrecht.

2. Jahrgang. 2014. Erscheint zweimal monatlich.

Test: 3 Monate gratis.

Abonnement € 269,–/Jahr inkl. E-Letter und 

Online-Zugang.

Vorzugspreis € 241,–/Jahr für DStR-Bezieher.

Umfassend informiert
Die MwStR verschafft Ihnen die kom-

plette Sicht, um alle Potenziale für Ihre 

Mandanten auszuschöpfen.

Sie konzentriert sich zu 100 % auf das 

Mehrwertsteuerrecht und durchleuchtet 

dieses sich ständig ändernde Rechts-

gebiet von allen Seiten.

Mit sicherem Blick
Das hochkarätige MwStR-Herausgeber-

Gremium und der Praktikerblick der 

Schriftleitung garantieren den siche-

ren Blick auf die Entwicklungen und 

deren kompetente Einschätzung. Ein 

bewährtes Qualitätssicherungs-Modell 

in der steuerrechtlichen Zeitschriften-

familie.

Was ist passiert?
Der MwStR-Report informiert Sie kurz 

und knapp über die neuesten MwSt-

Entwicklungen: Nationale und europä-

ische Rechtsetzungsprozesse, Rechtspre-

chung, Verwaltungsverlautbarungen 

und Verlautbarungen wissenschaftlicher 

Institutionen. Vom großen Thema bis 

zur Spezialfrage haben Sie damit alles 

im Blick. 

Und: Von der Kurzmeldung zur ausführ-

lichen Information in der Datenbank 

beck-online kommen Sie mit einen 

Klick.

Was ist wichtig und warum?
Wo bestehen die Unsicherheiten, was 

bringt Lösungen, wo helfen Parallelen zu 

anderen Fragen weiter? Das ist die Brille, 

mit der die MwStR in den Rubriken »Aus 

der Rechtsprechung« und »Aus der 

Finanzverwaltung« die wichtigen Ent-

wicklungen aus der Masse heraus fi ltert 

und für Sie einer ersten Einordnung 

zuführt. 

Was sind die Konsequenzen?
Neue Vorschriften, neue Rechtspre-

chungsgrundsätze, die entsprechende 

Positionierung der Finanzverwaltung: 

Was bedeuten sie für die Praxis? Werden 

neue Regeln benötigt und wie sollten 

sie aussehen? Sind neue Gestaltungen 

erforderlich und möglich?

Fragen wie diese umreißen das Spek-

trum, das die MwStR in den Aufsätzen 

systematisch aufgreift und behandelt. 

Auch die Diskussion im einschlägigen 

Schrifttum wird berücksichtigt.

Das MwStR immer komplett.

Herausgeber:

Friederike Grube,
Richterin am BFH

Dr. Ulrich Grünwald,
Rechtsanwalt, Steuerberater

Dr. Günter Hofmann,
Bundesministerium der Finanzen

Prof. Dr. Roland Ismer,
Universität Erlangen-Nürnberg

MwStR
MEHRWERTSTEUERRECHT

Heft 9 · Seiten 285 – 316
2. Jahrgang · 15. Mai 2014

Wissenschaftlicher Schriftleiter:

Dr. Ulrich Grünwald,
Rechtsanwalt, Steuerberater

Geschäftsführend:

Dipl.-Kfm.Karl-Heinz Sporer

Ständige Mitarbeiter:
Karin Bosche,RA, Baden-Baden;Christa Breucha, StB, Ernst & Young GmbH, Stuttgart;Dr. Ulrich Herbert, Vors. Richter am
FG Berlin-Brandenburg; Priv.-Doz. Dr. David Hummel,Universität Leipzig;Dr. Tillman Kempf,RA, StB, CMS Hasche Sigle,
Frankfurt; Jan Körner,RA, Schriesheim;Dr. Martin Lausterer,RA, Linklaters LLP, München;Otto Lembke,Dipl.-Finw., OAR,
BZSt, Bonn;Dr. Stefan Maunz,RA, StB, KMLZ, München; Thomas Meurer,Dipl.-Finw. (FH), Stolberg; Peter Pickelmann, StB,
WTS, Erlangen;Annette Pogodda, StB, BDO, Berlin;Anton Raab, Vors. Richter am FGNürnberg;Hans-Dieter Rondorf, Bundes-
rechnungshof, Bonn; Steffen Schrader,Dipl.-Finw. (FH), BMF, Berlin;Ursula Slapio, StB, KPMG, Düsseldorf; Sven Totsche,RA/
StB, Commerzbank AG, Frankfurt a.M.; Sascha Vogler,Dipl.-Finw. (FH), Schwerin;Dr. Matthias Winter, Flick Gocke Schaum-
burg, Bonn;Christian Wüst,Dipl.-Finw. (FH), FMRheinland-Pfalz, Mainz; Sabine Zenkner,Dipl.-Finw. (FH), BMF, Berlin.

Report

Rechtsprechung und Verwaltung

&Unternehmereigenschaft bei einer Internet-Auktion
über eBay unter Verwendung eines Pseudonyms/Nick-
namens

Bei der Lieferung von Gegenständen über die Internet-
plattform eBay ist Unternehmer derjenige, der als Verkäufer
der Ware auftritt. Leistungserbringer im umsatzsteuerlichen
Sinne ist, wer das bindende Verkaufsangebot auf der Inter-
netplattform einstellt. Findet die Internet-Auktion aus-
schließlich unter Verwendung eines sogenannten „Nick-
namens“ statt, dann ist leistender Unternehmer derjenige,
der sich den anonymen Nutzernamen von dem Unterneh-
men „eBay“ bei Eröffnung des Nutzerkontos hat zuweisen
lassen. Der Umstand, dass dem Ersteigerer ein Bestätigungs-
schreiben – oder auch die Ware selbst – von einer anderen
Person als derjenigen zugeht, die als „eBay“-Kontoinhaber
hinter dem verwendeten Nicknamen steht, führt nicht dazu,
dass der Verkäufer einseitig ausgewechselt wird.
(FG Baden-Württemberg v. 19. 12. 2013, 1 K 1939/12, rkr.,
BeckRS 2014, 94699)

&Gemeinschaftsgebiet i. S. des § 1 Abs. 2a S. 1 UStG

Der 6. Spiegelstrich in Abschn. 1.10 Abs. 1 UStAE wird
geändert. Dies beruht auf der Änderung der Vorschriften
über den räumlichen Anwendungsbereich der Richtlinie
2006/112/EG vom 28. 11. 2006 (MwStSystRL). Art. 6
Abs. 1 Buchst. c MwStSystRL regelt nunmehr, dass die Vor-
schriften über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem nicht
für die französischen Gebiete gelten, die als Drittlandsgebiet
gelten. Dies sind Guadeloupe, Französisch-Guayana, Marti-
nique, Mayotte, Réunion, und Saint Martin. Weiterhin fin-
det die MwStSystRL in Saint-Barthelémy bereits seit dem

1. 1. 2012 keine Anwendung. Diese hat den Status eines as-
soziierten überseeischen Landes oder Hoheitsgebiets im Sin-
ne des Vierten Teils des AEUV.
(BMF v. 20. 3. 2014, IV D 2 – S 7101-a/14/1001, BeckVerw
283610)

&Keine Organschaft in der Insolvenz

Aufgrund der nachfolgend dargestellten rechtlichen Er-
wägungen ist es ernstlich zweifelhaft, ob die Zusammenfas-
sung mehrerer Personen zu einem Unternehmen durch die
umsatzsteuerrechtliche Organschaft nach der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens fortbesteht: Bei richtlinienkonformer
Auslegung entsprechend Art. 11 MwStSystRL führt die Or-
ganschaft gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG zu einer Verschmel-
zung zu einem einzigen Steuerpflichtigen. Auf Grund dieser
Verschmelzung hat der Organträger als Unternehmer die
Aufgabe als Steuereinnehmer für den gesamten Organkreis
wahrzunehmen. Die Zusammenfassung zu einem Unterneh-
men führt dazu, dass der Organträger Steuerschuldner für
alle Leistungen ist, die Unternehmensteile des Organkreises
gegenüber Dritten erbringen. Die vom Organkreis geschul-
dete Steuer ist einheitlich in einem gegenüber demOrganträ-
ger zu erlassenden Steuerbescheid festzusetzen.

Anders als das Umsatzsteuerrecht bei der Organschaft
fasst das Insolvenzrechtsverfahren mehrere Personen nicht
zusammen. Der insolvenzrechtliche Einzelverfahrensgrund-
satz spricht gegen den Fortbestand der Organschaft bei einer
Insolvenzeröffnung über das Vermögen des Organträgers.
Gleiches gilt bei einer Insolvenzeröffnung über das Ver-
mögen der Organgesellschaft. Wird über das Vermögen von
Organträger und Organgesellschaft das Insolvenzverfahren
eröffnet, ist auf Grund des insolvenzrechtlichen Einzelver-
fahrensgrundsatzes gleichfalls von einer Beendigung der Or-
ganschaft auszugehen. Hierfür ist unerheblich, ob das Insol-

Bericht aus Brüssel

Bericht aus Brüssel 1-2014

Von Dr. Stefan Maunz und Dr. Sebastian Grimm, Mün-
chen*

Seit dem letzten Bericht (MwStR 2013, 392) haben sich auf EU-
Ebene einige Änderungen ergeben. So haben sowohl Frankreich
wie auch Zypern jeweils mit Wirkung zum 1. 1. 2014 den Regel-
steuersatz und den ermäßigten Steuersatz erhöht.1 Zudem gibt es
auf EU-Ebene einige wichtige Vorhaben, über die im Folgenden
kurz berichtet werden soll.

1. EU-Kommission

1.1 Vertragsverletzungsverfahren

Die Kommission hat seit dem letzten Bericht2 eine Reihe
weiterer Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. So for-
derte sie Italien auf, seine Bestimmungen zu Nebenkosten
bei mehrwertsteuerbefreiten Einfuhren zu überprüfen.3 Des
Weiteren hat die Kommission Zypern aufgefordert, die
Mehrwertsteuervorschriften für die Rechnungstellung ein-
zuhalten.4 Schweden wurde von der Kommission hingegen
mittlerweile verklagt, weil Schweden entgegen Art. 132
MwStSystRL bestimmte Postdienstleistungen der Mehr-
wertsteuer unterwirft.5 Inzwischen hat die Kommission we-
gen der reduzierten Mehrwertsteuersätze für Medizin- und
Brandschutzprodukte auch Klage gegen Polen erhoben.6

Wegen der systematischen Verzögerung von Erstat-
tungsanträgen forderte die Kommission Rumänien zur Än-
derung dieser Praxis auf.7

1.2 Konsultation zur Besteuerung der öffentlichen Hand

Die Kommission hat am 14. 10. 2013 eine Konsultation
zur „Überprüfung bestehender Mehrwertsteuerrechtsvor-
schriften zu öffentlichen Einrichtungen und Steuerbefrei-
ungen für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten“ eingelei-
tet. Die mehrwertsteuerliche Behandlung von öffentlichen
Einrichtungen steht insgesamt in der Kritik. Die zunehmen-
de Privatisierung und Deregulierung im Bereich der öffent-
lichen Einrichtungen führt zu vielen Wettbewerbsverzer-
rungen. Bereits im Grünbuch über die Zukunft der Mehr-
wertsteuer und in der anschließenden Mitteilung zur Zu-

kunft der Mehrwertsteuer hatte die Kommission deshalb
eine Überprüfung und Änderung der Mehrwertsteuervor-
schriften für den öffentlichen Sektor angekündigt.8

Die Kommission hat diesbezüglich bereits zwei Studien
in Auftrag gegeben und im Januar 2013 mit den Mitglied-
staaten im Rahmen der Gruppe „Zukunft der Mehrwert-
steuer“ sowie mit Sachverständigen im Rahmen der Mehr-
wertsteuer-Expertengruppe Gespräche geführt; zudem ver-
anstaltete die Kommission im April 2013 in Italien ein Fisca-
lis-Seminar. Beiträge können bis zum 14. 2. 2014 abgeben
werden. Die Kommission beabsichtigt, bis Ende 2014 einen
entsprechenden Richtlinienvorschlag zu unterbreiten. Auch
in Deutschland beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe der Fi-
nanzverwaltung auf Bund-Länder-Ebene mit dem Thema.

1.3 Expertengruppe für die Besteuerung der digitalen
Wirtschaft

Mit Beschluss vom 22. 10. 2013 hat die Kommission eine
Expertengruppe errichtet.9, die prüfen soll, wie die digitale
Wirtschaft (digital economy) am besten zu besteuern ist. Die
siebenköpfige Expertengruppe10 unter Vorsitz von Vítor
Gaspar, dem ehemaligen Finanzminister Portugals, kam be-
reits am 12. 12. 2013 zu einer ersten Sitzung zusammen. Eine
Rückmeldung an die Kommission soll in der ersten Jahres-
hälfte 2014 erfolgen.

Der Europäische Rat hat diese neue Expertengruppe aus-
drücklich begrüßt. Denn Teil des sog. BEPS11-Aktionsplans
der OECD ist schließlich auch die Bekämpfung der Steuer-
hinterziehung im Kontext der digitalenWirtschaft.

1.4 Leitfaden zum Ort der Dienstleistung

Die Kommission hat am 29. 10. 2013 einen Leitfaden
veröffentlicht, um die Unternehmen auf die neuen Mehr-
wertsteuervorschriften für Telekommunikations-, Rund-
funk- und Fernsehdienstleistungen sowie für elektronisch er-
brachte Dienstleistungen vorzubereiten. Damit gibt die
Kommission zum sog. Mini One Stop Shop erste Antworten
auf Fragen, die sich infolge der am 7. 10. 201312 geänderten
Durchführungsverordnung (EU) 282/2011 ergeben.13 Den
Unternehmen soll damit die Umstellung erleichtert werden.
Ab 2015 wird die Mehrwertsteuer bei den o. g. Leistungen

* Dr. Stefan Maunz ist Rechtsanwalt und Steuerberater, Dr. Sebastian
Grimm ist Rechtsanwalt bei der auf Umsatzsteuerrecht spezialisierten
Kanzlei Küffner Maunz Langer Zugmaier in München.
1 Frankreich hat die Steuersätze von 19,6 % auf 20 % und von 7 % auf
10 % erhöht, Zypern hat die Mehrwertsteuer von 18 % auf 19 % und von
8 % auf 9 % erhöht.
2 MwStR 2013, 392 ff.
3 COM/2012/2088.
4 COM/2013/0010.
5 COM/2006/2046.
6 COM/2009/2248 und COM/2010/2169.
7 COM/2009/4312.

8 COM (2010) 695 v. 1. 12. 2010 bzw. COM (2011) 851 v. 6. 12.
2011.
9 COM (2013) 7082 v. 22. 11. 2013.
10 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation
/vat/how_vat_works/telecom/one-stop-shop-guidelines_en.pdf.
11 BEPS = Base Erosion and Profit Shifting (Aushöhlung der Bemes-
sungsgrundlage und Gewinnverlagerung).
12 Beschluss des Europäischen Rats v. 7. 10. 2013, ABl EU 2013 Nr. L
284/1 v. 26. 10. 2013.
13 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation
/vat/how_vat_works/telecom/one-stop-shop-guidelines_en.pdf.
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Aufsätze

Die umsatzsteuerliche Behandlung elektronischer Dienstleistungen ab 1. 1.
2015

Von Andy Ilsley, Birmingham, Ines Paucksch, München,
Jayant Rakhan, Eindhoven*

Die zunehmende Digitalisierung der Welt beeinflusst auch das
Steuerrecht und die Bestrebungen um adäquate Besteuerungs-
regelungen für diese neue Welt. Was für Dienstleister aus Drittlän-
dern bereits seit längerem gilt, wird ab 1. 1. 2015 auch für Unter-
nehmer mit Sitz in der EU Pflicht: Elektronische Dienstleistungen so-
wie Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen
an Nichtunternehmer sind dann nicht mehr im Mitgliedstaat des
Dienstleisters der Umsatzsteuer zu unterwerfen, sondern auf Basis
des Bestimmungslandprinzips im Mitgliedstaat des Kunden. Diese
Regelung ist ab 1. 1. 2015 auf der Grundlage der europäischen
Mehrwertsteuersystemrichtlinie einheitlich von allen Unternehmen
in der EU anzuwenden. Für deutsche Unternehmer bedeutet dies,
dass sie elektronische Dienstleistungen an Privatpersonen im EU-
Ausland mit der Umsatzsteuer des jeweiligen Bestimmungslandes
in Rechnung stellen müssen. Um zu vermeiden, dass sich die be-
troffenen Dienstleister in jedem EU-Mitgliedstaat, in dem sie Dienst-
leistungen an Privatkunden erbringen, umsatzsteuerlich registrie-
ren und die Umsatzsteuer dort abführen müssen, wird zeitgleich
ein vereinfachtes Besteuerungsverfahren eingeführt, die so-
genannte „kleine einzige Anlaufstelle“ (KEA oder MOSS = Mini-
One-Stop-Shop). Auf die betroffenen Unternehmen kommen durch
diese vergleichsweise einfache und überschaubare Anpassung
des Umsatzsteuergesetzes erhebliche praktische Änderungen in
der Geschäftsabwicklung zu, die entsprechender Vorbereitung be-
dürfen.

1. Einführung

Die Änderungen in der Besteuerung elektronischer
Dienstleistungen zum 1. 1. 2015 sind die vorerst letzten An-
passungen in einer Reihe von Maßnahmen zur Regelung des
umsatzsteuerlichen Leistungsorts. Ihren Anfang hatten sie
mit der Umsetzung des sog. Mehrwertsteuerpaketes zum
1. 1. 2010 genommen. Für die EU-Kommission war es er-
klärtes Ziel, ein Gleichgewicht zwischen der Sicherung der
Besteuerungsgrundlagen einerseits und der Schaffung wett-
bewerbsfähiger Rahmenbedingungen andererseits herzustel-
len. Die Änderungen sollen daher vorrangig der Verein-
fachung und Vereinheitlichung der Regelungen zum Leis-
tungsort dienen, aber auch Wettbewerbsverzerrungen durch
unterschiedliche Regelungen entgegen wirken. Da nach den
noch geltenden Bestimmungen die umsatzsteuerliche Be-

handlung elektronischer Dienstleitungen an Nichtunterneh-
mer vom Sitz des Anbieters abhängt, siedelten sich Unter-
nehmen im Rahmen ihrer praktischen Umsetzungsmöglich-
keiten vermehrt in Gebieten mit den niedrigsten Umsatz-
steuersätzen an. Anbieter von E-Books haben beispielsweise
aus historischen Gründen in Gebieten wie Luxemburg ihren
Sitz, wo ein Steuersatz von nur 3 % gilt. Die Nutzbarma-
chung länderspezifischer Vorteile wird mit Geltung des Be-
stimmungslandprinzips ab 2015 nicht mehr möglich sein. Im
Folgenden soll ein Überblick über die anstehenden Änderun-
gen und die notwendigen praktischen Vorbereitungsmaß-
nahmen gegeben werden. Die Erläuterungen beschränken
sich dabei auf elektronische Dienstleistungen; es erfolgen
keine Ausführungen zu Telekommunikations-, Rundfunk-
und Fernsehdienstleistungen.

2. Definition elektronischer Dienstleistungen

Eine elektronisch erbrachte Dienstleistung im Sinne der
europäischen Mehrwertsteuerbestimmungen umfasst
Dienstleistungen, die über das Internet oder ein ähnliches
elektronisches Netz erbracht werden, deren Erbringung auf
Grund ihrer Art im Wesentlichen automatisiert ist und die
nur mit minimaler menschlicher Beteiligung erfolgen bzw.
ohne Informationstechnologie nicht möglich wären.1 Diese
Definition findet sich fast wortgleich in Abschn. 3a.12 Abs. 1
UStAE. Auf elektronischemWeg erbrachte sonstige Leistun-
gen umfassen, danach imWesentlichen:
• Digitale Produkte, wie z. B. Software und zugehörige Än-
derungen oder Updates,

• Dienste, die in elektronischen Netzen eine Präsenz zu ge-
schäftlichen oder persönlichen Zwecken vermitteln oder
unterstützen (z. B. Website, Webpage),

• von einem Computer automatisch generierte Dienstleis-
tungen über das Internet oder ein elektronisches Netz auf
der Grundlage spezifischer Dateneingabe des Leistungs-
empfängers sowie

• sonstige automatisierte Dienstleistungen, für deren Erbrin-
gung das Internet oder ein elektronisches Netz erforder-
lich ist.2

Auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen sind
danach insbesondere3 die:

* Dipl. Kffr. Ines Paucksch, Steuerberaterin/Wirtschaftsprüferin, ist
Partnerin der Baker Tilly Roelfs Steuerberatungsgesellschaft mbH, Mün-
chen; Andrew Ilsley ist Tax Director der Baker Tilly Tax and Accounting
Limited in Birmingham, Jayant Rakhan ist Partner der Baker Tilly Berk N.
V. in Eindhoven; alle Mitglieder des Internationalen Netzwerkes Baker
Tilly International, London

1 Vgl. Art. 7 MwStVO, Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/
2011 des Rates v. 15. 3. 2011 zur Festlegung der Durchführungsvor-
schriften zur Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwert-
steuersystem.
2 Abschn. 3a.12 Abs. 2 UStAE.
3 Abschn. 3a.12 Abs. 3 UStAE.
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Rechtsprechung

EuGH-Entscheidungen

Kein Vorsteuerabzug des Gründungsgesellschaf-
ters einer GbR für Erwerb eines der GbR unentgelt-
lich überlassenen Gegenstands
Richtlinie 77/388/EWGArt. 2 Nr. 1, Art. 4 Abs. 1 und 2, Art. 17
Abs. 2 Buchst. a, Art. 22 Abs. 3 Buchst. a Unterabs. 6; UStG § 1
Abs. 1 Nr. 1 S. 1, § 2 Abs. 1, § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 1, § 15 Abs. 2
S. 1 Nr. 1

Art. 4 Abs. 1 und 2 sowie Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der
Sechsten Richtlinie 77/388/EWGdes Rates vom 17. 5. 1977
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehrwert-
steuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungs-
grundlage in der durch die Richtlinie 95/7/EG des Rates
vom 10. 4. 1995 geänderten Fassung sind unter Berücksich-
tigung des Grundsatzes der Neutralität derMehrwertsteuer
dahin auszulegen, dass ein Gesellschafter einer Steuerbera-
tungs-GbR, der von dieser einen Teil des Mandanten-
stamms nur zu dem Zweck erwirbt, diesen unmittelbar an-
schließend einer unter seinermaßgeblichenBeteiligung neu
gegründeten Steuerberatungs-GbR unentgeltlich zur un-
ternehmerischen Nutzung zu überlassen, ohne dass dieser
Mandantenstamm jedoch dem Vermögen der neu gegrün-
detenGesellschaft zuwächst, nicht zumVorsteuerabzug aus
demErwerbdesMandantenstammsberechtigt ist.

EuGH, Urt. v. 13. 3. 2014 –C-204/13, Heinz Malburg

Sachverhalt:
1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von

Art. 4 Abs. 1 und 2 sowie Art. 17 Abs. 2 Buchst. a der Sechsten
Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. 5. 1977 zur Harmoni-
sierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Um-
satzsteuern – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. 145, 1) in der durch
die Richtlinie 95/7/EG des Rates vom 10. 4. 1995 (ABl. 102, 18)
geänderten Fassung (im Folgenden: Sechste Richtlinie).

2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen dem FA
Saarlouis (im Folgenden: FA) und HerrnMalburg über das Recht auf
Abzug der Vorsteuer, die ein Gesellschafter anlässlich der Übernah-
me eines Teils des Mandantenstamms bei der Realteilung einer
Steuerberatungsgesellschaft gezahlt hat.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

…

Deutsches Recht

…

Ausgangsverfahren und Vorlagefrage
9 Bis zum 31. 12. 1994 war Herr Malburg zu 60 % als Gesell-

schafter an der Malburg & Partner GbR (im Folgenden: Alt-Gesell-
schaft) beteiligt. Die beiden anderen Gesellschafter waren jeweils zu
20 % beteiligt. Zum 31. 12. 1994 wurde die Alt-Gesellschaft in der
Weise aufgelöst, dass jeder der Gesellschafter einen Teil des Man-

dantenstamms übernahm. Die beiden anderen Gesellschafter waren
ab dem 1. 1. 1995 jeweils in Einzelkanzleien als Steuerberater freibe-
ruflich tätig.

10 Zum 31. 12. 1994 wurde eine neue GbR gegründet, an der
Herr Malburg zu 95 % beteiligt war (im Folgenden: Neu-Gesell-
schaft). Nach den das vorlegende Gericht bindenden Feststellungen
des erstinstanzlichen Gerichts überließ Herr Malburg der Neu-Ge-
sellschaft den von ihm nach der Auflösung der Alt-Gesellschaft
übernommenen Mandantenstamm unentgeltlich zur unternehmeri-
schen Nutzung.

11 Mit Urteil vom 24. 9. 2003 stellte das erstinstanzliche Ge-
richt fest, dass die Alt-Gesellschaft zum 31. 12. 1994 durch Realtei-
lung aufgelöst worden sei. Daraufhin setzte das FA gegenüber der
Alt-Gesellschaft Umsatzsteuer für 1994 für die Übertragung des
Mandantenstamms fest. Der Umsatzsteuerbescheid für 1994 wurde
bestandskräftig und die Umsatzsteuerschuld wurde beglichen.

12 Die Alt-Gesellschaft, vertreten durch Herrn Malburg, stellte
diesem am 16. 8. 2004 für die „Realteilung zum 31. 12. 1994“ eine
Rechnung i. H. von 1 548 968,53 Euro mit gesondertem Umsatz-
steuerausweis aus.

13 In seiner Umsatzsteuer-Voranmeldung für August 2004
machte HerrMalburg die ihm für den Erwerb des Mandantenstamms
i. H. von 232 345,28 Euro in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als
Vorsteuer geltend. Das FA versagte diesen Vorsteuerabzug.

14 Herr Malburg legte Einspruch gegen diese Entscheidung des
FA ein und reichte eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung für 2004 ein,
in der er neben der für die Übernahme des fraglichen Mandanten-
stamms gezahlten Vorsteuer Umsätze aus der Geschäftsführertätig-
keit für die Neu-Gesellschaft i. H. von 44 990 Euro geltend machte.
Das FA wies den Einspruch mit der Begründung zurück, dass Herr
Malburg den übernommenen Mandantenstamm nicht in seinem ei-
genen Unternehmen genutzt habe. Das Wirtschaftsgut, das dieser
Mandantenstamm darstelle, sei vielmehr von der Neu-Gesellschaft
als von Herrn Malburg zu trennender Unternehmerin verwendet
worden. Somit stehe diesem kein Recht auf Vorsteuerabzug zu.

15 Herr Malburg wandte sich an das FG des Saarlandes, das sei-
ner Klage stattgab.

16 Zur Begründung seiner hiergegen eingelegten Revision rügt
das FA eine Rechtsverletzung durch das Urteil des FG des Saarlan-
des und macht geltend, dass die vom Gerichtshof in seinem Urteil
vom 1. 3. 2012 in der Rs. Polski Trawertyn (C-280/10, noch nicht in
der amtlichen Sammlung veröffentlicht, BeckRS 2012, 80437) auf-
gestellten Grundsätze auf einen Sachverhalt wie den des Ausgangs-
verfahrens nicht anwendbar seien, weil es hier nicht um den Vor-
steuerabzug einer Offenen Handelsgesellschaft, sondern um den ei-
nes Gründungsgesellschafters gehe.

17 Der mit dem Rechtsstreit befasste XI. Senat des BFH weist
darauf hin, dass er zu der Auffassung neige, dass Herrn Malburg der
Vorsteuerabzug aus dem Erwerb des Mandantenstamms zustehe.

18 So könne erstens gemäß den Bestimmungen der Sechsten
Richtlinie, wie sie durch den Gerichtshof ausgelegt würden, ein Un-
ternehmer den Vorsteuerabzug geltend machen, wenn er Dienstleis-
tungen für sein Unternehmen beziehe und diese für Zwecke seiner
besteuertenUmsätze verwendetwürden (vgl. u. a.Urt. v. 29. 4. 2004,
Faxworld, C-137/02, Slg. 2004, I-5547, DStRE 2004, 772, BeckRS
2004, 74356, Rn. 24, v. 15. 12. 2005, Centralan Property, C-63/04,
Slg. 2005, I-11087, BeckRS 2005, 70993, Rn. 52, v. 29. 11. 2012,
Gran ViaMoineşti, C-257/11, noch nicht in der amtlichen Sammlung
veröffentlicht, MwStR 2013, 33 m. Anm. Grube,Rn. 23, und v.
6. 12. 2012, Bonik, C-285/11, noch nicht in der amtlichen Samm-
lung veröffentlicht, MwStR 2013, 37 m. Anm.Grube, Rn. 29).
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schriften für den öffentlichen Sektor angekündigt.
Die Kommission hat diesbezüglich bereits zwei Studien

in Auftrag gegeben und im Januar 2013 mit den Mitglied-
staaten im Rahmen der Gruppe „Zukunft der Mehrwert-

sowie mit Sachverständigen im Rahmen der Mehr-
wertsteuer-Expertengruppe Gespräche geführt; zudem ver-
anstaltete die Kommission im April 2013 in Italien ein Fisca-
lis-Seminar. Beiträge können bis zum 14. 2. 2014 abgeben
werden. Die Kommission beabsichtigt, bis Ende 2014 einen
entsprechenden Richtlinienvorschlag zu unterbreiten. Auch
in Deutschland beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe der Fi-
nanzverwaltung auf Bund-Länder-Ebene mit dem Thema.

1.3 Expertengruppe für die Besteuerung der digitalen

Mit Beschluss vom 22. 10. 2013 hat die Kommission eine
Expertengruppe errichtet.9, die prüfen soll, wie die digitale
Wirtschaft (digital economy) am besten zu besteuern ist. Die
siebenköpfige Expertengruppe10 unter Vorsitz von Vítor

, dem ehemaligen Finanzminister Portugals, kam be-

chung länderspezifischer Vorteile wird mit Geltung des Be-
stimmungslandprinzips ab 2015 nicht mehr möglich sein. Im
Folgenden soll ein Überblick über die anstehenden Änderun-
gen und die notwendigen praktischen Vorbereitungsmaß-
nahmen gegeben werden. Die Erläuterungen beschränken
sich dabei auf elektronische Dienstleistungen; es erfolgen
keine Ausführungen zu Telekommunikations-, Rundfunk-
und Fernsehdienstleistungen.

2. Definition elektronischer Dienstleistungen

Eine elektronisch erbrachte Dienstleistung im Sinne der
europäischen Mehrwertsteuerbestimmungen umfasst
Dienstleistungen, die über das Internet oder ein ähnliches
elektronisches Netz erbracht werden, deren Erbringung auf
Grund ihrer Art im Wesentlichen automatisiert ist und die
nur mit minimaler menschlicher Beteiligung erfolgen bzw.
ohne Informationstechnologie nicht möglich wären.1 Diese

dantenstamms übernahm. Die beiden anderen Gesellschafter waren
ab dem 1. 1. 1995 jeweils in Einzelkanzleien als Steuerberater freibe-

Zum 31. 12. 1994 wurde eine neue GbR gegründet, an der
zu 95 % beteiligt war (im Folgenden: Neu-Gesell-

schaft). Nach den das vorlegende Gericht bindenden Feststellungen
des erstinstanzlichen Gerichts überließ Herr Malburg der Neu-Ge-
sellschaft den von ihm nach der Auflösung der Alt-Gesellschaft

ndantenstamm unentgeltlich zur unternehmeri-

Mit Urteil vom 24. 9. 2003 stellte das erstinstanzliche Ge-
richt fest, dass die Alt-Gesellschaft zum 31. 12. 1994 durch Realtei-
lung aufgelöst worden sei. Daraufhin setzte das FA gegenüber der
Alt-Gesellschaft Umsatzsteuer für 1994 für die Übertragung des
Mandantenstamms fest. Der Umsatzsteuerbescheid für 1994 wurde
bestandskräftig und die Umsatzsteuerschuld wurde beglichen.

Die Alt-Gesellschaft, vertreten durch Herrn Malburg, stellte
diesem am 16. 8. 2004 für die „Realteilung zum 31. 12. 1994“ eine
Rechnung i. H. von 1 548 968,53 Euro mit gesondertem Umsatz-
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